21. DEZEMBER 2023 - Gesetz über die Haltung von Pflichtvorräten an Erdöl und Erdölerzeugnissen, die Haltung von zusätzlichen strategischen Vorräten für die Energieversorgung des Landes im Falle einer Energiekrise, die Bewältigung einer Erdölversorgungskrise und die Organisation von ASEVA (Artikel 1, 55 und 57)


(Belgisches Staatsblatt vom 13. August 2024)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST WIRTSCHAFT, KMB, MITTELSTAND UND ENERGIE
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PHILIPPE, König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmungen


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit. Es setzt die Richtlinie 2009/119/EG des Rates vom 14. September 2009 zur Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Mindestvorräte an Erdöl und/oder Erdölerzeugnissen zu halten, um.

Es führt das Übereinkommen über ein internationales Energieprogramm und die Anlage, abgeschlossen in Paris am 18. November 1974, aus.

Vorliegendes Gesetz schafft einen Rahmen für die Bewältigung einer Erdölversorgungskrise in Belgien und sieht auch die Möglichkeit vor, das strategische Bevorratungssystem auf alle anderen Energieprodukte auszuweiten, die im Falle einer Energiekrise direkt zur Energieversorgung des Landes beitragen.


(…)


KAPITEL 8 - Übergangs- und Schlussbestimmungen


(…)


Art. 55 - In Artikel 180 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzbuches 1992, zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2022, wird Nr. 13 wie folgt ersetzt:

[bookmark: _Hlk179465471]"13. die öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft ASEVA."


(…)


Art. 57 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 21. Dezember 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Wirtschaft
P.-Y. DERMAGNE

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Die Ministerin der Energie
T. VAN DER STRAETEN

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

